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Die neue Regierungskoalition steht 
vor gewaltigen Herausforderungen. Sie 
muss zunächst die fiskalischen Folgen 
der schwersten Finanz- und Wirtschafts-
krise seit Bestehen der Bundesrepublik 
Deutschland bewältigen und gleichzeitig 
Impulse für ausreichendes Wachstum 
und Beschäftigung setzen. Diese Auf-
gabe ist nur zu bewältigen, wenn auch 
die sozialen Sicherungssysteme durch 
Reformen zukunftsfest und finanzier-
bar ausgestaltet werden. Dies gilt ganz 
besonders für die gesetzliche Kranken- 
und Pflegeversicherung. Entscheidend 
ist, die Finanzierung dieser Systeme vom 
Arbeitsverhältnis abzukoppeln. Die Auf-
gaben in der Alterssicherung sind vor 
allem dadurch geprägt, dass wichtige 
Reformen bereits von den Vorgängerre-
gierungen eingeleitet worden sind. Des-
halb muss die neue Regierungskoalition 
ihren Schwerpunkt vor allem darauf 
setzen, bei diesen langfristig angelegten 
Reformen, wie die von der großen Koa-
lition beschlossene Rente mit 67, Kurs 
zu halten. Dennoch besteht auch im 
Bereich der Alterssicherung noch erheb-
licher Korrekturbedarf. Hierzu gehört 
für die gesetzliche Rentenversicherung 
z.B. die Reform der Hinterbliebenenver-
sorgung. 

In der betrieblichen Altersvorsorge muss 
der Schwerpunkt der neuen Regierungs-
koalition ebenfalls darin liegen, an den 
2002 eingeleiteten Reformen anzu-
knüpfen und die zusätzliche freiwillige 
Altersvorsorge gezielt zu stärken. Dieser 
Weg wurde von der großen Koalition 
vor allem mit dem unbefristeten Erhalt 
der beitragsfreien Entgeltumwandlung 
konsequent fortgesetzt. Und die Erfolge 
können sich sehen lassen: Der Anteil der 
Arbeitnehmer mit betrieblicher Alters-
vorsorge hat seit 2002 von 52 Prozent 
auf über 64 Prozent in 2008 zugenom-
men. Zu diesem Wachstum haben die 

Der Kommentar
Klaus Hofer, Berlin

Erwartungen an die neue Regierungs­
koalition im Bereich der betrieblichen 
Altersvorsorge

Tarifparteien erheblich beigetragen. In 
über 400 Tarifverträgen wurde für rund 
20 Mio. Arbeitnehmer die Möglichkeit 
der Entgeltumwandlung geschaffen. 
Somit besteht für die Arbeitnehmer der 
tarifgebundenen Arbeitgeber der Privat-
wirtschaft eine nahezu flächendeckende 
Möglichkeit der tariflichen Entgeltum-
wandlung.

Und trotzdem: Das weitere Wachstum 
der betrieblichen Altersvorsorge ist kein 
Selbstläufer. Vor allem die künftigen 
Rahmenbedingungen werden darüber 
entscheiden, ob sich die positive Ent-
wicklung bei der betrieblichen Alters-
vorsorge fortsetzt. Dabei gilt es, durch 
attraktive Rahmenbedingungen sowie 
die Vermeidung von bürokratischen 
Belastungen möglichst viele Arbeitge-
ber für die betriebliche Altersvorsorge 
auch zukünftig zu motivieren. Dies setzt 
insbesondere voraus, dass den Besonder-
heiten der betrieblichen Altersvorsorge 
als kollektive Einrichtung ausreichend 
Rechnung getragen wird. Andernfalls 
würde ein wesentlicher Vorteil der 

betrieblichen Altersvorsorge, ihre gerin-
gen Verwaltungskosten, verloren gehen. 
Jeder Euro, den die Betriebe für die 
Verwaltung ihrer Betriebsrentensysteme 
verwenden müssen, geht an Alters- und 
Risikoabsicherung für die Beschäftigten 
verloren („Kosten kürzen Renten“). Die 
Vermeidung neuer und der Abbau beste-
hender Regulierungen im Betriebsren-
tenrecht ist aber auch deshalb wichtig, 
damit vor allem auch die kleineren und 
mittleren Unternehmen mehr als bis-
her für die betriebliche Altersvorsorge 
gewonnen werden können. 

An drei Beispielen wird besonders deut-
lich, wie durch Abbau bzw. Vermeidung 
von unnötiger Bürokratie die Rahmen-
bedingungen der betrieblichen Alters-
vorsorge verbessert werden können: 

1.	Vor allem im Steuerrecht lässt sich 
ein drohender Mehraufwand mit gerin-
gem Aufwand beseitigen, indem der 
bilanzielle Aufwand für Pensionsver-
pflichtungen in vollem Umfang auch 
steuerlich anerkannt wird. Zu diesem 
vermeidbaren Mehraufwand kommt es, 
wenn die Bestimmungen des reformier-
ten Bilanzrechts ab dem 1. Januar 2010 
in Kraft treten. Denn die neuen handels-
rechtlichen Bilanzierungsvorschriften 
verlangen eine realistischere Bewertung 
der Pensionsrückstellungen, wobei die 
steuerlichen Bilanzierungsvorschriften 
für Pensionsverpflichtungen gleichzeitig 
unverändert bleiben sollen. Dies führt 
zwangsläufig dazu, dass die Unterneh-
men künftig zwei statt – wie bisher 
– ein Gutachten für diese Verpflichtun-
gen erstellen müssen. Der dadurch ent-
stehende Mehraufwand von 60 Mio.  € 
wird vom Gesetzgeber selbst eingeräumt. 
Deshalb ist eine Angleichung der steuer-
lichen an die neuen handelsrechtlichen 
Bilanzierungsvorschriften notwendig. 
Vorübergehende mögliche fiskalische 
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Mindereinnahmen ließen sich dabei 
durch die handelsrechtliche Übergangs-
regelung minimieren. 

2.	Auch das Betriebsrentengesetz ent-
hält bürokratische Belastungen, die 
beseitigt werden müssen. So bürdet 
z.B. die mit dem Alterseinkünftegesetz 
2005 weiter begrenzte Abfindungsmög-
lichkeit monatlicher Rentenbezüge von 
damals bis zu 4% auf nur noch 1% 
der monatlichen Bezugsgröße (d.h. rund 
25 € Monatsrente) den Unternehmen die 
meist jahrzehntelange, kostenintensive 
Verwaltung von Kleinstanwartschaften 
bzw. -renten auf. Die Betriebsrentenleis-
tung steht in diesen Fällen in keinem 
Verhältnis zu dem damit verbundenen 
Verwaltungsaufwand. Der Aufwand 
ergibt sich schon alleine aus den Doku-
mentations- und Aufbewahrungspflich-
ten aufgrund steuer- und abgabenrecht-
licher Vorschriften. Auch von Seiten 
der Arbeitnehmer besteht bei geringen 
Anwartschaften oftmals das Interesse, 
diese abzufinden und mit dem Kapital-
betrag eine andere bestehende Altersvor-
sorge aufzustocken, um so eine Zersplit-
terung der Altersvorsorge zu vermeiden. 
Deshalb sollten Arbeitgeber unverfallba-
re Betriebsrenten-Anwartschaften sowie 
laufende Betriebsrenten in unbegrenzter 
Höhe abfinden dürfen, wenn sie direkt 
in eine Alterssicherung, die eine laufen-
de Rentenleistung vorsieht, übertragen 
wird. In diesem Fall besteht kein Bedürf-
nis nach einer Betragsbegrenzung, da der 
ursprüngliche Zweck – die ergänzende 
Vorsorge für den Ruhestand – gleichfalls 
erreicht wird. 

3.	Ebenso könnte die Administration 
von laufenden Betriebsrenten deutlich 
erleichtert werden, wenn die Anpas-
sungsregelung im Betriebsrentengesetz 
für sämtliche Betriebsrenten eine 1-pro-
zentige jährliche Anpassung zulassen 
würde, soweit die Parteien dies verein-
baren. Das wäre für beide Seiten vorteil-
haft, weil somit für alle eine verlässliche 
Kalkulationsgrundlage und Planbarkeit 
gegeben würde. Die bisherigen gesetzli-
chen Vorgaben zur komplizierten Anpas-
sungsprüfungspflicht einschließlich der 
von der Rechtsprechung entwickelten 
Kriterien sind weder für Arbeitgeber 
noch für die Beschäftigten transparent 
und erfordern daher oftmals externen 
Beratungsaufwand.

Diese konkreten, nicht abschließenden 
Beispiele zeigen vor allem, dass wir-
kungsvolle Verbesserungen auch ohne 
grundsätzliche Veränderungen erreich-
bar sind. 

Die neue Bundesregierung sollte gerade 
im Zusammenhang mit den Entwicklun-
gen in Europa die Belange der betrieb-
lichen Altersvorsorge im Blick haben. 
Denn unnötige und vermeidbare Büro-

kratie droht nicht zuletzt von der EU-
Kommission. Aktuell könnten Einrich-
tungen der betrieblichen Altersvorsorge 
durch das Vorhaben der EU, eine zen-
trale europäische Finanzmarktaufsicht 
zu schaffen, belastet werden. Das gilt 
insbesondere für die Pläne der EU-Kom-
mission zur Errichtung von Finanzauf-
sichtsbehörden, die mit weit reichenden 
Kompetenzen ausgestattet werden sol-
len, von der eine für das Versicherungs-
wesen und die betriebliche Altersvorsor-
ge zuständig sein soll. 

Gewiss ist es sinnvoll und erforderlich, 
die Finanzmarktaufsicht europaweit 
zu stärken, um einer erneuten Finanz-
marktkrise vorzubeugen. Für Einrichtun-
gen der betrieblichen Altersvorsorge ist 
nach den ersten Verordnungsentwürfen 
zu befürchten, dass diese mit einer Dop-
pelaufsicht, sowohl auf nationaler als 
auch auf europäischer Ebene belastet 
werden. Hinzu kämen Mehrkosten infol-
ge der Umlegung der Kosten für die neue 
Behörde sowie – besonders gravierend 
– Mindeststandards für ihre Kalkulati-
onen. Solche Vorschriften würden den 
Besonderheiten der betrieblichen Alters-
vorsorge nicht gerecht werden. In jedem 
Fall sollte sich die Bundesregierung bei 
der Besetzung der neuen EU-Finanz-
aufsichtsbehörden dafür einsetzen, dass 
auch genügend Sachverstand sowohl aus 
der Versicherungswirtschaft als auch aus 
dem Bereich der betrieblichen Altersvor-
sorge vertreten ist. Zu begrüßen ist, dass 
die zuständigen deutschen Ministerien 
bereits signalisiert haben, sich für ent-
sprechende Korrekturen der bisherigen 
EU-Entwürfe einzusetzen. 

Die gleiche Achtsamkeit sollte die neue 
Bundesregierung auch bei anderen euro-
päischen Regelungsvorschlägen an den 
Tag legen. So muss verhindert werden, 
dass bei der Überarbeitung der EU-Pensi-
onsfondsrichtlinie Vorgaben, die ggf. für 
Lebensversicherungen ihre Berechtigung 
haben mögen, einfach in die Pensions-
fondsrichtlinie übernommen werden. 
Denn betriebliche Altersvorsorge ist viel-
fach gerade dadurch gekennzeichnet, 
dass der Arbeitgeber subsidiär für seine 
Zusage haftet, wenn der Versorgungsträ-
ger die Leistungen nicht erbringen kann. 
Deshalb wären hier z.B. höhere Anforde-
rungen an das vorzuhaltende Kapital für 
Einrichtungen der betrieblichen Alters-
vorsorge unpassend und belastend. 

Klaus Hofer
Vorsitzender des Ausschusses

Betriebliche Altersvorsorge der BDA 
Leiter Human Resources, 

Heidelberger Druckmaschinen AG
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Gehört –
Gelesen –
Notiert
Nikolaus Bora

Man werde zügig verhandeln, erklärten 
die Sprecher von CDU, CSU und FDP, 
als sie sich zu den Koalitionsgesprächen 
in die Landesvertretung Nordrhein-
Westfalens in Berlin zurückzogen. Doch 
dann verliefen die Runden doch nicht 
so glatt. Zuweilen entstand sogar der 
Eindruck, die getrennt tagenden Exper-
ten berichteten nach ihren Sitzungen 
nicht über dieselbe Veranstaltung, wenn 
sie angebliche Ergebnisse präsentierten. 
Selbst das, was als verbindlich verkündet 
wurde, war nicht unbedingt von Dauer, 
beispielsweise der Sozialversicherungs-
stabilisierungsfonds, durch den die im 
nächsten Jahr zu erwartenden Defizite 
der Sozialversicherungen ausgeglichen 
werden sollen. Denn die Wirtschaftskrise 
schlägt voll auf die Sozialkassen durch. 
Wie das Statistische Bundesamt am 14. 
Oktober berichtete, haben die Arbeitslo-
senversicherung, gesetzliche Kranken-, 
Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung 
sowie Alterssicherung für Landwirte im 
ersten Halbjahr 2009 insgesamt 9,2 Mil-
liarden Euro Minus gemacht, 7,1 Milli-
arden Euro mehr als im ersten Halbjahr 
des Vorjahres. Das Defizit bei der Bundes-
agentur für Arbeit betrug 10  Milliarden 
Euro. Zwar lagen Kranken- und Pflege-
versicherung noch im Plus; sie rechnen 
aber im nächsten Jahr mit einem Defizit 
von 7,5 Milliarden Euro.

Der Vorteil eines Sonderfonds ist, dass 
die von ihm aufgenommenen Schul-
den nicht im Bundeshaushalt erschei-
nen. Kritiker sprechen darum von einem 
Schattenhaushalt. Davon gibt es bereits 
einige, zum Beispiel seit der Wirtschafts-
krise den Sonderfonds Finanzmarktsta-
bilisierung Soffin mit knapp 500 Milliar-
den Euro, ferner den Deutschland-Fonds, 
dem für die Unterstützung angeschlage-
ner Unternehmen 115 Milliarden Euro 
aus dem Wirtschaftsfonds Deutschland 
zur Verfügung stehen. Der Investitions-
fonds aus dem Konjunkturpaket II hatte 
ein Volumen von gut 60 Milliarden Euro 
für Investitionen und die abgelaufene 
Abwrackprämie. Der Soffin freilich ist 
für den Bund ein lohnendes Geschäft. 
Für die ausgegebenen Garantien hat der 
Fonds bereits 513 Millionen Euro ein-
genommen. Monat für Monat kommen 
rund 100 Millionen Euro an Provisionen 
dazu, die von Finanzdienstleistern für 
Garantien, Kapitalspritzen und Risiko-
übernahmen an den staatseigenen Son-
derfonds bezahlt werden.

Hintergrund besorgt stimmen. Solange 
die Banken auf solchen Zeitbomben in 
ihren Bilanzen sitzen, ist eine spürba-
re Wiederbelebung des Kreditgeschäfts 
nicht zu erwarten. Gleichwohl haben die 
Geldhäuser recht, wenn sie darauf ver-
weisen, dass sie auf die höheren Risiken 
ihrer Kreditnehmer reagieren müssen.

Um einen erneuten Absturz der Wirt-
schaft zu vermeiden, müssen sich nicht 
nur die Banken ihrer gesamtgesellschaft-
lichen Verantwortung stellen. Die neue 
Regierung sollte selbst möglichst schnell 
das Krisenmanagement für den deut-
schen Finanzsektor überprüfen.“   

Mit der konstituierenden Sitzung des 
neu gewählten Parlaments am 27. Okto-
ber endete die 16. Wahlperiode des 
Deutschen Bundestages. Dieser hat in 
den vier Jahren seit seiner ersten Sitzung 
am 18. Oktober 2005 616 Gesetze ver-
abschiedet. Insgesamt sind in dieser Zeit 
905 Gesetzesvorlagen im Bundestag ein-
gebracht worden, 537 von der Bundesre-
gierung, 264 von den Abgeordneten und 
104 vom Bundesrat. Zu den wichtigsten 
Beschlüssen zählen das Rettungspaket 
für die Banken, die beiden Konjunktur-
pakete und zwei Föderalismusreformen, 
aber auch Vorlagen wie der heute noch 
heftig umstrittene Gesundheitsfonds 
und das Altersgrenzenanpassungsgesetz, 
das die „Rente mit 67“ festlegt. 
 
Der Nachhaltigkeitsfaktor berücksichtigt 
das Verhältnis von sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten zu Rentnern. 
Steigt der Anteil der Rentenbezieher, 
sinkt die Rente und umgekehrt. Der 
Riester-Faktor verteilt die Lasten der Jün-
geren für die private Vorsorge unter 
Beschäftigten und Ruheständlern und 
dämpft jede Rentenerhöhung um 0,6 
Prozent. Eine „Schutzklausel“ verhindert 
seit 2004, dass die verschiedenen Ergän-
zungen zur Rentenformel zu Abstrichen 
bei der Rente führen. Doch wenn die 
durchschnittlichen Bruttolöhne gesun-
ken wären, an die die Renten gekoppelt 
sind, hätten auch die Rentner Kürzun-
gen hinnehmen müssen. Durch die im 
Sommer 2009 auf 1,5 Millionen steigen-
de Zahl der Kurzarbeiter wäre genau das 
2010 der Fall gewesen. Ende September 
hatten 24 der größten Industriekon-
zerne Deutschlands für jeden fünften 
ihrer Mitarbeiter nicht genug zu tun. 
Aus Sicht der Rentner wäre es also besser 
gewesen, die Unternehmen hätten ihre 
Mitarbeiter gleich entlassen und nicht 
in Kurzarbeit geschickt. Der Gesetzge-
ber hat darum die Schutzklausel auf 
die Rentengarantie erweitert und Löhne 
und Renten fortan entkoppelt. So hat er, 
wie DIE ZEIT in ihrer Ausgabe vom 15. 
Oktober schreibt, die mächtige Lobby 
der 20 Millionen Rentner vor der Wahl 
zu beruhigen versucht. „Dabei ist im 
Wirrwarr um Rentenanpassungsformel, 

Wegen verfassungsrechtlicher Bedenken 
und heftiger Kritik in der Öffentlichkeit, 
aber auch in den Parteien der künfti-
gen Koalition, will Schwarz-Gelb den 
Sonderfonds für die Sozialkassen um 
ein Jahr verschieben. Das Defizit des 
nächsten Jahres soll überwiegend aus 
Haushaltsmitteln gedeckt werden. Die 
gesetzliche Krankenversicherung wird 
auf alle Fälle teurer werden. 

Bis zum Redaktionsschluss dieser Ausga-
be ist das Thema betriebliche Altersver-
sorgung nicht erörtert worden, obwohl 
es zwei Anstöße von außen gab: Zum 
ersten Mal streiken Arbeitnehmer für die 
Einführung einer betrieblichen Alters-
versorgung. Aufgerufen von der Indus-
triegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 
haben Putzfrauen die Arbeit niederge-
legt, um höheren Lohn und eine betrieb-
liche Zusatzversorgung zu erlangen. Das 
am 22. Oktober veröffentlichte Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) 
wird den nächsten Bundestag ganz 
sicher beschäftigen. Denn danach müs-
sen eingetragene Lebensgemeinschaften 
Homosexueller bei der Betriebsrente im 
öffentlichen Dienst der Ehe gleichge-
stellt werden. Das Urteil betrifft zwar nur 
die Versorgungsanstalt des Bundes und 
der Länder, hat aber nach Ansicht von 
Experten Auswirkungen auf viele andere 
Bereiche.

Sicher ist auch, dass die Bankenaufsicht 
künftig bei der Deutschen Bundesbank 
(BBk) gebündelt werden soll. Bislang 
sind Bundesbank und Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
gemeinsam für die Bankenaufsicht 
zuständig. Die rund 400 BaFin-Beschäf-
tigten, die im Bereich der Bankenauf-
sicht arbeiten, sollen zur Bundesbank 
wechseln. Dort sind bereits 1.000 Mit-
arbeiter für die Bankenaufsicht tätig. 
Die Aufsicht über die Versicherungen 
bleibt – vorerst – bei der BaFin. Das kann 
sich jedoch im Laufe des erforderlichen 
Gesetzgebungsverfahrens ändern.  

In den Koalitionsverhandlungen ist 
immer wieder über die Finanzkrise und 
ihre Folgen diskutiert, zuweilen auch 
mehr oder weniger heftig gestritten wor-
den, nur am Rande jedoch über die Kre-
ditklemme, unter der ganze Branchen 
leiden. Durch niedrigere Steuern und 
wachstumsfördernde Instrumente wie 
Bürokratieabbau wollen Union und FDP 
die Konjunktur ankurbeln, doch ohne 
die erforderlichen Kredite nützt das 
den Unternehmen nur wenig oder gar 
nicht. Es drohe ein neuer Absturz, wenn 
Schwarz-Gelb das Krisenmanagement für 
die Banken nicht überprüfe, warnte das 
Handelsblatt am 21. Oktober: „Dass die 
deutschen Banken erst einen Bruchteil 
ihrer Risiko-Wertpapiere abgeschrieben 
haben, muss die Kanzlerin und ihren 
künftigen Finanzminister vor diesem 
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Nachhaltigkeitsfaktor und Schutzklau-
sel nur der ,Nachholfaktor’ noch nicht 
in der Öffentlichkeit angekommen. 
Danach sollen ab 2011 Rentenerhöhun-
gen mit den durch die Schutzklausel aus-
gesetzten Kürzungen verrechnet werden. 
Die Rente würde nicht so stark steigen 
wie rechnerisch möglich. So lange, bis 
Staat und Rentner wieder quitt sind. 
Bleibt die Frage, ob die Regierung in 
zwei Jahren wagt, 20 Millionen Rentner 
zu verärgern.“ 

In der Finanz- und Wirtschaftskrise 
legen die Deutschen weniger Geld für 
ihr Alter zurück. Aus einer im Auftrag 
der Postbank vom Allensbach-Institut 
durchgeführten Studie geht hervor, dass 
jeder sechste Berufstätige Teile seiner 
Altersvorsorge gekürzt oder gekündigt 
hat. Ferner will jeder zweite Bürger seine 
private Vorsorge nicht weiter aufstocken. 
Auch die staatliche Förderung stößt an 
ihre Grenzen, denn junge Berufstätige 
wollen künftig weniger Riester-Verträge 
abschließen. Diese Form der privaten 
Vorsorge nutzen bisher rund 12,6 Milli-
onen Deutsche. 

Nach einer am 12. Oktober veröffent-
lichten Studie des Nürnberger Markt-
forschungsunternehmens GfK will jeder 
dritte Deutsche künftig weniger sparen 
und stattdessen Möbel, Waschmaschi-
nen, Autos oder andere Dinge kaufen. 
Gründe sind das niedrige Zinsniveau, 
fehlendes Vertrauen in die Finanzmärkte 
und die hohen Rabatte, mit denen der 
Einzelhandel um Kunden wirbt. Selbst 
unter den Besserverdienenden mit einem 
Monatseinkommen von 4.000 Euro und 
mehr will jeder fünfte der Befragten 
weniger sparen. 

In einer repräsentativen Erhebung hat 
das Deutsche Institut für Altersvorsorge 
(DIA) festgestellt, dass vor allem älte-
re Arbeitnehmer, die nur noch wenige 
Jahre vor ihrer Pensionierung stehen, 
ihre künftige Altersversorgung aus der 
gesetzlichen Rente massiv überschätzen. 
Jüngere dagegen haben eine eher realis-
tische Vorstellung. Die Mehrheit der 50- 
bis 55-Jährigen rechnet noch mit einer 
Rente von 50 bis 70 Prozent des letzten 
Bruttogehalts. Tatsächlich kann diese 
Gruppe aber nur etwa 40 Prozent erwar-
ten. Die 18- bis 29-Jährigen liegen mit 30 
bis 40 Prozent näher bei der Wahrheit. 
Über 40 Prozent aller Befragten haben 
noch nichts von der eingeleiteten Sen-
kung des Rentenniveaus auf 40 Prozent 
bis zum Jahr 2040 gehört. Entsprechend 
gering ist die Bereitschaft, zusätzlich 
vorzusorgen.

Bis zum 20. November haben die Spit-
zenverbände der Wirtschaft Zeit, zu 
einem offiziellen Schreiben des Bundes-
finanzministeriums (BMF) Stellung zu 
nehmen, in dem ein Vorschlag gemacht 

wird, inwieweit die Handelsbilanz noch 
maßgeblich für die Steuerbilanz ist. 
Grund für den Vorstoß ist der im Rah-
men des Bilanzrechtsmodernisierungsge-
setzes neu gefasste Paragraph 5 des Ein-
kommensteuergesetzes. Das Schreiben 
des BMF klärt über Aufzeichnungspflich-
ten auf und informiert über Regelungen 
darüber, welche Wechselwirkungen zwi-
schen den Bilanzen bei Ansatzwahlrech-
ten bestehen. 

Auf ihrer Tagung im Oktober in Luxem-
burg haben sich die EU-Finanzminister 
weitgehend über die Aufsicht des Finanz-
systems unter dem Dach der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) verständigt. Die 
schwedische Ratspräsidentschaft wurde 
beauftragt, die Verhandlungen mit dem 
Europäischen Parlament zu beginnen. 
Großbritannien hat jedoch noch immer 
große Vorbehalte gegen das gesamte 
Reformpaket und stellte klar, es stimme 
dem geplanten Systemrisikorat (ESRB) 
bei der EZB noch nicht zu. Dieser Risiko-
rat soll als Frühwarnsystem auf Gefahren 
im Finanzsystem hinweisen, jedoch nur 
unverbindliche Empfehlungen ausspre-
chen. Daneben hat die EU-Kommission 
drei neue Europäische Aufsichtsbehör-
den für Banken, Versicherungen und 
Wertpapiermärkte vorgeschlagen. Diese, 
so der Wunsch der Kommission, sol-
len im Extremfall über eine europaweit 
arbeitende Großbank Auflagen gegen 
den Willen der nationalen Behörde ver-
hängen können.   

Auch die Träger der betrieblichen Alters-
versorgung und die Beraterfirmen die-
ser Branche sparen. Das zeigte sich bei 
der Allgemeinen Herbsttagung 2009 
der aba im Maritim Hotel in Ulm am 
13./14. Oktober. Nur 160 Teilnehmer 
waren angereist, erheblich weniger als 
in den vergangenen Jahren. Dennoch 
waren etwa gleich viele institutionelle 
Mitglieder der aba vertreten wie 2008. 
Das heißt, die einzelnen Mitgliedsfir-
men wollten auf die Informationen, die 
die Arbeitsgemeinschaft bei jeder ihrer 
Tagungen bietet, nicht verzichten; sie 
delegierten aber weniger Mitarbeiter als 
in früheren Jahren.

Heftig diskutiert wurde über den Pen-
sions-Sicherungs-Verein auf Gegensei-
tigkeit (PSVaG). Dieser muss im laufen-
den Jahr ein durch Wirtschaftskrise und 
Großschäden verursachtes extrem hohes 
Schadensvolumen bewältigen und dem-
entsprechend seinen Beitragssatz auf 
wahrscheinlich 16,5 Promille erhöhen. 
Für viele der 73.100 beitragspflichtigen 
Mitglieder ist die Grenze der Belastbar-
keit erreicht, vor allem dann, wenn noch 
Anwartschaften ausfinanziert werden 
müssen und sich Liquiditätsengpässe 
bemerkbar machen. Unter Insolvenz-
schutz des PSVaG stehen rund zehn 
Millionen Versorgungsberechtigte. Der 

Kapitalwert der Versorgungsverpflich-
tung liegt bei rund 277 Milliarden Euro.
Die Arbeitgeber fordern, dass die derzei-
tige hohe Belastung auf mehrere Jahre 
verteilt wird. Ferner streben sie risikoad-
äquate Beiträge an, wissend, dass eine 
derartige Umstellung kurzfristig nicht 
möglich ist und auf den PSVaG nicht 
verzichtet werden kann.

Der Einfluss der Europäischen Kommis-
sion auf die Gestaltung der betrieblichen 
Altersversorgung wird zunehmen. Brüs-
sel greift auch das Thema Portabilität 
wieder auf und möchte generell in gel-
tende nationale Regelungen eingreifen 
können. 

Die deutschen Versicherer haben in der 
Krise nur wenig Kapital verloren, wie der 
Branchendienst map-Report in seiner 
im Herbst veröffentlichten Solvabilitäts-
Studie berichtet. Nach den map-Berech-
nungen verlangt die Aufsicht von den 
Versicherern rund 39,6 Milliarden Euro 
Solvabilität, tatsächlich weisen die deut-
schen Versicherer mehr als 86 Milliar-
den Euro auf. Kranken-, Schaden- und 
Unfallversicherer haben im Krisenjahr 
2008 sogar die Eigenmittel aufgestockt, 
nur die Lebensversicherer mussten auf 
ihre Rücklagen zugreifen. Sie haben in 
der Krise 3,6 Milliarden Euro Sicherheits-
mittel verloren. 

Dieses positive Urteil teilt auch die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin), doch sie sieht Gefahren, 
wenn die derzeitige Niedrigzinsphase 
lange anhält. Deshalb verlangt sie jetzt 
von den Lebensversicherern Modellrech-
nungen, die von sehr niedrigen Zinsen 
bis zum Jahr 2018 ausgehen und den 
Zinsbedarf bis 2027 modellieren. Die 
Umfrage sage nichts über die tatsäch-
liche Erfüllbarkeit der Lebensversiche-
rungsverträge aus, erklärte der Gesamt-
verband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft: „Die aktuell von der BaFin 
untersuchten Niedrigzinsszenarien stel-
len Extremszenarien dar, deren Eintreten 
unwahrscheinlich ist.“      

Ausführlich wurde auf der Herbsttagung 
der aba über den neuen Versorgungsaus-
gleich referiert und diskutiert. Bei seiner 
Gestaltung ist die aba immer wieder von 
den Bundesministerien in Berlin um Rat 
gefragt – und erhört worden. Doch nicht 
nur in diesem Bereich, auch zwischen 
der Arbeitsgemeinschaft und dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales 
und dem für Finanzen bestehen enge 
Kontakte. Die aba wird von den Minis-
terien und Parlamentariern als unab-
hängige Interessenvertretung anerkannt, 
der es um die Sache der betrieblichen 
Altersversorgung geht.           


